
Selbstdeklaration Aktiv-Mitgliedschaft im SAV 
Eine der Zulassungsbedingungen gemäss § 8 Reglement Mediator/Mediatorin SAV, Regl M ist 
die Erfüllung der Mindestdauer der Aktivmitgliedschaft beim SAV.  

Eine Verkürzung bis auf 2 Jahre (Minimaldauer, die nicht unterschritten werden kann) ist in analoger 
Anwendung von § 9 Abs. 2, Regl M möglich. 

Angaben zum Kurs 

Bezeichnung Spezialisierungskurs 

Persönliche Angaben 

Name, Vorname 

Mitgliedschaften: 
Wer Aktivmitglied eines kantonalen Verbandes ist, ist automatisch Aktivmitglied des SAVs. 

Kantonaler Anwaltsverband Datum Eintritt Datum Austritt Total Anzahl Monate 

Total Anzahl Jahre resp. Monate als Aktivmitglied SAV 

Hinweise zum Ausfüllen dieses Formulars: 

Wenn die Erfüllung der Mindestdauer der Mitgliedschaft nicht offensichtlich ist, gilt für den Beginn die 
Stellung des Beitrittsgesuchs beim kantonalen Anwaltsverband, frühestens aber die Aufnahme der 
praktischen Anwaltstätigkeit (§§ 8, Abs. 3; 10 Regl M). Eine entsprechende schriftliche 
Bestätigung ist von der gesuchstellenden Person beim kantonalen Anwaltsverband 
einzuholen und mit den Anmeldeunterlagen einzureichen. 

Datum Unterschrift 
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